
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

Wien, am 23. Juni 2015 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Schimanek und weitere Abgeordnete haben am 23. April 2015  
unter der Nr. 4721/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Vignettenkontrollen insbesondere auf dem Autobahnabschnitt der A12 zwischen „Staatsgrenze bei 

Kufstein“  und „Ausfahrt Kufstein Süd“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Zu den Fragen 1 und 4: 
 Wie häufig wurden im Dezember 2013, im Jahr 2014 und im 1. Quartal 2015 österreichweit 

Vignettenkontrollen durchgeführt? 
 Wie häufig wurden im Dezember 2013, im Jahr 2014 und im 1. Quartal 2015 im 

Autobahnabschnitt zwischen „Staatsgrenze Kufstein“ und der Autobahnabfahrt „Kufstein 
Süd“ Vignettenkontrollen durchgeführt? 

 
Die Organisation und Durchführung der Vignettenkontrollen obliegt grundsätzlich den 

Mautaufsichtsorgangen sowie den Straßenaufsichtsorganen. Da die Kontrollen einerseits durch 

diese Organe der öffentlichen Aufsicht durchgeführt und andererseits aber auch technische 

Systeme zur automatischen Mautüberwachung eingesetzt werden, kann schon aus diesem Grund 

keine Angabe der Zahl der Überprüfungen und der Zahl der dabei überprüften Fahrzeuge gemacht 

werden, die beide Kontrollarten sinnvoll abbildet. 
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Zu Frage 2: 
 Wie viele Vignettensünder wurden dabei abgestraft (aufgeschlüsselt nach Bundesländern 

und einerseits in absoluten Zahlen bzw. andererseits in Prozent der insgesamt 
kontrollierten Autofahrer)? 

 
Aus der von der ASFINAG übermittelten Auflistung ergeben sich die von der Gesellschaft 

erfassten Verletzungen der Vignettenpflicht, die zu Ersatzmautaufforderungen durch die 

Gesellschaft selbst bzw. durch die Mautaufsichtsorgane geführt haben, wie folgt: 

 
Ersatzmautaufforderungen wegen 
Verletzung der Vignettenpflicht 12.2013 01-12.2014 01.-03.2015 

Burgenland 539 8.164 1.591
Kärnten 75 5.368 1.218
Niederösterreich 242 13.928 4.867
Oberösterreich 137 11.028 3.555
Salzburg 890 27.678 6.234
Steiermark 268 9.369 3.018
Tirol 901 36.109 8.419
Vorarlberg 1.828 26.281 4.874
Wien 1.234 22.182 5.066
Gesamt 6.114 160.107 38.842

 

 
 

Zu Frage 3: 
 Wie viele Vignettensünder waren dabei mit KFZ mit ausländischen Kennzeichen 

unterwegs? 
 
Davon ergingen im Dezember 2013 4.079, im Jahr 2014 103.144 und im 1. Quartal 2015 18.750 

Ersatzmautaufforderungen wegen Verletzung der Vignettenpflicht an Fahrer von nicht in Österreich 

zugelassenen Kraftfahrzeugen ≤ 3,5 t hzG.  
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Zu Frage 5: 
 Wie viele Vignettensünder wurden dabei abgestraft (sowohl in absoluten Zahlen als auch in 

Prozent der insgesamt kontrollierten Autofahrer)? 
 
Aus der von der ASFINAG übermittelten Auflistung ergeben sich die von der Gesellschaft 

erfassten Verletzungen der Vignettenpflicht, die zu Ersatzmautaufforderungen durch die 

Gesellschaft selbst bzw. durch die Mautaufsichtsorgane geführt haben, wie folgt: 

 
12.2013 01-12.2014 01.-03.2015 

Ersatzmautaufforderungen 
wegen Verletzung der 
Vignettenpflicht auf der A12 
Staatsgrenze Kufstein bis 
Kufstein Süd 

227 15.036 4.078 

 
 

 

Zu Frage 6: 
 Wie viele dieser Vignettensünder waren mit KFZ mit ausländischen Kennzeichen 

unterwegs? 
 
Davon ergingen im Dezember 2013 203, im Jahr 2014 14.057 und im 1. Quartal 2015 3.815 

Ersatzmautaufforderungen wegen Verletzung der Vignettenpflicht an Fahrer von nicht in Österreich 

zugelassenen Kraftfahrzeugen ≤ 3,5 t hzG.  

 

 

Zu Frage 7: 
 Ist daran gedacht, die Vignettenkontrollen im Autobahnabschnitt zwischen „Staatsgrenze 

Kufstein“ und der Autobahnabfahrt „Kufstein Süd wieder auszusetzen und wenn ja, ab 
wann? 

 
Es ist nicht daran gedacht die Vignettenkontrollen auszusetzen. 
 
 
 
 

Alois Stöger 
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